
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/9/21 4Ob125/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1954

Norm

ABGB §1151 IA

3.ABGBTeilNov §153

Rechtssatz

Besteht trotz Dienstenthebung ein ö entlich - rechtliches Dienstverhältnis, dann könnte nur unter besonderen

Umständen der gleichzeitige Bestand eines privatrechtlichen Dienstvertrages zwischen desselben Parteien

angenommen werden.
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